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*
Als Gast des Generalstaatsanwalts der DDR weilte der

Stellvertreter des Generalstaatsanwalts der Volksrepu
blik Polen, Sliwierski, vom 25. bis 27. April 1973 in der 
DDR. Mit dem Stellvertreter des Generalstaatsanwalts 
der DDR Bordiert führte er Gespräche über die wei
tere Gestaltung der engen Zusammenarbeit der Staats
anwaltschaften beider Staaten bei der Verfolgung von 
Straftaten.
Die Mitglieder der Delegation der Generalstaatsanwalt
schaft der Volksrepublik Polen besuchten auch den 
Staatsanwalt des Bezirks Dresden und den Staatsanwalt 
des Kreises Bautzen. Sie informierten sich dort über das 
Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft der Woje
wodschaft Wroclaw. Die Gespräche verliefen in einer 
freundschaftlichen und herzlichen Atmosphäre und tru
gen zur Festigung der Beziehungen zwischen den 
Staatsanwaltschaften unserer Bruderstaaten bei.

*

Vom 23. bis 30. April 1973 hielt sich der Vizepräsident 
des Obersten Gerichts der Mongolischen Volksrepublik, 
Luvsansaraw, zu einem Informationsbesuch beim Ober
sten Gericht der DDR auf. Präsident Dr. Toeplitz emp
fing seinen mongolischen Gast zu freundschaftlichen Ge
sprächen über die Probleme der sozialistischen Recht
sprechung und ihrer Leitung.
Vizepräsident Luvsansaraw machte sich ferner mit den 
Aufgaben des Ministeriums der Justiz vertraut. Im 
Stadtgericht Berlin und im Bezirk Neubrandenburg stu
dierte er Fragen der Tätigkeit der Bezirks- und Kreis
gerichte, insbesondere die Struktur und Organisation 
der Gerichte.

Rechtsprechung

Strafrecht

§§ 161,162 Abs. 1 Ziff. 3 StGB.
1. Ein Täter, der jeweils durch erheblichen körper
lichen Einsatz die der Wegnahmehandlung entgegen
stehenden Hindernisse überwindet und den Erfolg ge
planter Diebstahlshandlungen zum Nachteil sozialisti
schen Eigentums durch Auskundschaften der gegebenen 
Situation sichert, verwirklicht das in § 161 StGB ent
haltene Tatbestandsmerkmal „mit großer Intensität“. 
Selbst wenn nur eine dieser Begehungsweisen vorliegt, 
ist das Tatbestandsmerkmal der großen Intensität ge
geben.
2. Zwischen dem in § 161 und dem in § 162 Abs. 1 Ziff. 3 
StGB verwandten Begriff der großen Intensität besteht 
kein qualitativer Unterschied. Das entscheidende Ab
grenzungsmerkmal zwischen Vergehen und Verbrechen 
liegt hier in der w i e d e r h o l t e n  Tatbegehung.
3. Die große Intensität i. S. von §§ 161, 162 Abs. 1 Ziff. 2 
StGB muß sich stets auf die einzelne Handlung beziehen 
und kann sich nicht daraus ergeben, daß der Täter wie
derholt Strafsachen begeht.
Der Umstand der mehrfachen bzw. wiederholten Be
gehung kann, soweit hinsichtlich der Einzeltaten keine 
große Intensität vorliegt, nur bei der Strafzumessung 
berücksichtigt werden. Hat jedoch der Täter bei mehre
ren Straftaten jeweils das Tatbestandsmerkmal „mit 
großer Intensität“ verwirklicht, dann hat er wiederholt 
mit großer Intensität gehandelt und ist wegen verbre
cherischen Diebstahls gemäß § 162 Abs. 1 Ziff. 3 StGB 
strafrechtlich verantwortlich.
OG, Urt. vom 19. April 1973 - 2 ZMSt 1/73.

Der 19jährige Angeklagte ist Angehöriger der Nationa
len Volksarmee und war seit April 1972 als Versor
gungsgruppenführer in einer Dienststelle der NVA tä
tig. Da er infolge erheblichen Alkoholgenusses und Ziga
rettenverbrauchs nicht mehr mit seinem Geld auskam,

entschloß er sich, durch Diebstähle Geld und Zigaretten 
zu beschaffen.
In der Zeit vom 28. Juni bis zum 25. November 1972 
drang der Angeklagte unter Verwendung eines gefun
denen Schlüssels und einer Eisenstange etwa 54 mal in 
die in der Dienststelle befindliche Verkaufsstelle ein. 
Dabei nutzte er sein freundschaftliches Verhältnis zur 
Verkaufsstellenleiterin aus, um die besten Gelegenhei
ten zur Begehung der Diebstähle zu erkunden. Insge
samt entwendete er bei diesen Einbrüchen Bargeld und 
Zigaretten im Werte von etwa 4 200 M.
Auf Grund dieses Sachverhalts verurteilte das Militär
gericht den Angeklagten wegen mehrfachen Vergehens 
des Diebstahls zum Nachteil sozialistischen Eigentums 
(§§ 158 Abs. 1, 161, 63 Abs. 2 StGB) zu einer Freiheits
strafe von einem Jahr.
Gegen dieses Urteil richtet sich der zuungunsten des 
Angeklagten gestellte Kassationsantrag des Präsidenten 
des Obersten Gerichts, der Erfolg hatte.

Aus den G r ü n d e n :
Dem Kassationsantrag ist darin zu folgen, daß die Ver
urteilung des Angeklagten wegen mehrfachen Ver
gehens des Diebstahls fehlerhaft ist, weil sie dem not
wendigen Schutz des sozialistischen Eigentums vor 
rechtswidrigen Angriffen sowie der Schwere der vom 
Angeklagten begangenen Handlungen nicht Rechnung 
trägt
Im vorliegenden Fall hat der Angeklagte jede einzelne 
seiner Diebstahlshandlungen mit großer Intensität be
gangen und ist, da wiederholte Tatbegehung vorliegt, 
wegen verbrecherischen Diebstahls zum Nachteil sozia
listischen Eigentums gemäß § 162 Abs. 1 Ziff. 3 StGB 
strafrechtlich verantwortlich. Diese Beurteilung der 
Straftaten ergibt sich aus der Art und Weise ihrer Be
gehung, insbesondere aus dem gewaltsamen Eindringen 
in den Verkaufsraum unter Verwendung von Werkzeu
gen sowie aus dem Ausnutzen eines freundschaftlichen 
Verhältnisses des Täters zur Verkaufsstellenleiterin, um 
die besten Gelegenheiten zur Ausführung der Dieb
stähle zu erkunden.
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